[image: ]	[image: C:\Users\francazi\Downloads\MiC_logo_esteso_BLU.png]                             [image: ]

[bookmark: _Hlk100913601]Anhang A zur öffentlichen Bekanntmachung

ANTRAG AUF UNTERSTÜTZUNG 
"Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft".
PNRR-M1C3-2.2


A. TITEL UND ALLGEMEINE DATEN

A.1. An die Autonome Provinz Bozen - Südtirol

A.2. Der/die Unterzeichnete (Name und Vorname)                                , in seiner/ihrer Eigenschaft als 
	der Antragsteller, als natürliche Person

	gesetzlicher Vertreter der juristischen Person (Name)                               

beantragt eine Finanzierung im Rahmen der Aktion 2.2 "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft".


B. IDENTIFIKATIONSDATEN DES ANTRAGSTELLERS 

B.1. Rechtsform der vorschlagenden Einrichtung

natürliche Person 

Rechtsperson

B.2. Falls juristische Person, bitte Art der Einrichtung angeben

Unternehmen (Einzelfirma oder Gesellschaft)

Stiftung
Genossenschaft

Kulturverein/-organisation

kirchliches Gremium

B.3. Daten des Antragstellers

B.3.1 Persönliche Daten des Begünstigten
· Nachname und Vorname (bei natürlichen Personen):  
· Name oder Firmenname (falls juristische Person):  
· Steuernummer/VAT-Nummer:  
· Adresse:  
· Stadt:       
· Postleitzahl:  
· Telefon:   
· Pec:  
B.3.2 Daten des gesetzlichen Vertreters (der juristischen Person)
· Name:  
· Nachname:  
· Steuernummer:  
	Telefon:  
· E-Mail:  
B.4. Daten Ansprechpartner für das Projekt
· Name:  
· Nachname:  
· Steuernummer:  
	Telefon:  
· E-Mail:  
· Pec:  

B.5. Geben Sie die Steuerregelung der juristischen Person an
Vorsteuerabzugsfähige Mehrwertsteuer

Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer

C. PROJEKTKENNDATEN 

C.1 Art des Projekts
Einzelne Intervention

Intervention im Zusammenhang mit einem Gebietsprojekt 

C.1.1 Standort der Immobilie, die Gegenstand des geplanten Eingriffs ist 
· Autonome Provinz Bozen
· Stadt:   	
· Stadt / Dorf:   
· Postleitzahl:  
· Adresse:  

C.1.2 Verfügbarkeitsnachweis für das betreffende Grundstück
Eigenschaften

Miteigentum
Pacht

commodate
Nießbrauch

anderer Titel (Übereinkommen, Vereinbarung usw.)

C.2 Beschreibung des Eingriffs 

C.2.1 Name der Immobilie, die Gegenstand des Eingriffs ist:  

C.2.2 Zusammenfassende Beschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen):  

C.2.3 Art des Vermögenswerts, gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Bekanntmachung
ländliche Gebäude

ländliche Strukturen und/oder Arbeiten
Elemente der lokalen Kultur, Religion und Tradition

Externer Bereich von Bedeutung

C.2.4 Art der Einschränkung der Eigenschaft
Erklärung des kulturellen Interesses mit DM gemäß Gesetzesdekret Nr. 42/2004

die älter als 70 Jahre sind und mit städtebaulichen Instrumenten erfasst oder klassifiziert wurden

C.2.5 Art der Maßnahme gemäß Artikel 5 Absatz 4 der öffentlichen Bekanntmachung
Erhaltung und funktionelle Rehabilitation

Pflege der ländlichen Landschaft
seismische Verbesserung und/oder Energieeffizienz und/oder Beseitigung baulicher Hindernisse

Einrichtung von Räumen, die für kleine Dienstleistungen zur Nutzung vorgesehen sind (ausgenommen Unterkünfte)

C.2.6 Ebene der Interventionsplanung
Durchführbarkeitsstudie und QTE
endgültige Konstruktion

Ausführungsplanung

Ausführungsentwurf, dem alle gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmen und Genehmigungen beigefügt sind

C.2.7 Falls das Objekt unter Denkmalschutz steht, geben Sie bitte das Datum an, an dem der Antrag auf Genehmigung der Arbeiten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für das Kultur- und Landschaftserbe eingereicht wurde:     /    /                 

C.2.8 Der Eingriff ist
bereits begonnen, ab     /     /         (NB: nicht vor dem 01/02/2020)

soll gestartet werden


D. GESAMTBETRAG DES PROJEKTS

D.1. Festlegung des Betrags der Intervention netto/[brutto] MwSt.

	Art der zuschussfähigen Ausgaben gemäß Artikel 7 der Bekanntmachung
	Betrag der Ausgaben 

	A.1 - Kosten für die Durchführung der Arbeiten, einschließlich Kauf und Installation der technischen Ausrüstung
	€  

	A.2 - Ausgaben für den Erwerb von Waren/Dienstleistungen und Ausgaben für die Ausstattung von Räumlichkeiten sowie für Werbung/Information
	€  

	B - technische Kosten für Entwurf, Bauüberwachung, Sicherheit, Tests, kreative Arbeit (max. 10%)
	€  

	C - Ausgaben für Ausrüstungen, Anlagen und Investitionsgüter für die vollständige Zugänglichkeit des Besuchs
	€  

	D - Kosten für die Einholung von Genehmigungen, Stellungnahmen, Zulassungen usw., unvorhergesehene Ausgaben (falls im QTE enthalten); Anschlüsse, Vermessungen und technische Untersuchungen; Kosten für Bürgschaften
	€  

	Zwischensumme
	€  

	

	Nicht förderfähige Ausgaben (verbleiben in der Verantwortung des Antragstellers)

	Zwischensumme
	€  

	Gesamtkosten der Intervention 
	€  

	

	Finanzielle Abdeckung

	Staatliche Finanzierung (finanzieller Beitrag erforderlich)
	€  

	Vorgeschlagene Finanzierungseinheit
	€  

	Finanzierung durch Dritte
	€  

	
Anteil des beantragten Finanzbeitrags an den Gesamtkosten des Projekts
	 %.

	Finanzierung durch den Antragsteller (eigene Mittel und andere Mittel von Dritten)
	€  

	Gesamtumfang der Intervention 
	€  




E. BEIGEFÜGTE DOKUMENTATION 

a) Ausweisdokument des Antragstellers;
b) Tabellen mit Grundstücksübersicht/Gesamtplan;
c) Beschreibender Bericht über die Intervention, der die Elemente enthält, die für die relative Bewertung des Verdienstes nützlich sind, den technisch-wirtschaftlichen Rahmen (QTE), den Ausgabenplan;
d) Fotografische Dokumentation des Zustands der Immobilie vor dem Eingriff;
e) Plan der durchzuführenden Arbeiten;
f) Erklärung anstelle der eidesstattlichen Erklärung zur Bescheinigung der Intervention, die zu einem Gebietsprojekt beiträgt (falls zutreffend);
g) [bookmark: _Hlk100909136]Erklärung anstelle der eidesstattlichen Versicherung für Bauwerke, die älter als 70 Jahre sind und durch städtebauliche Instrumente vermessen oder klassifiziert wurden;  
h) Eigentums-/Nutzungsrechte an dem Vermögenswert;
i) Bericht über die Aktivitäten zur Nutzung der Immobilie durch die Öffentlichkeit: zeitliche Gliederung der Öffnungen, Nutzungsmodalitäten, Zielpublikum usw..;
j) Weitere Dokumentation.


G.  ERKLÄRUNGEN DES ANTRAGSTELLERS/RECHTSVERTRETERS 

Der Antragsteller/die Antragstellerin erklärt hiermit in eigener Verantwortung gemäß den Artikeln 46 und 47 des Präsidialdekrets Nr. 445/2000, dass ihm bekannt ist, dass verlogene Erklärungen nach dem Strafgesetzbuch und den einschlägigen Sondergesetzen gemäß Artikel 76 des Präsidialdekrets Nr. 445/2000 unter Strafe gestellt sind:
a. Eigentümer, Besitzer oder Inhaber der Immobilie zu sein, die dem Eingriff unterliegt oder Verwalter derselben, und dass diese Bedingung oder der Akt der Betrauung mit der Verwaltung oder der Akt des Vermietung und/oder Verpachtung vor dem 31.12.2020 liegt und dass sie eine Dauer von mindestens 5 Jahren nach dem Datum der Einreichung des Antrags haben wird;
b. dass die Immobilie, die Gegenstand des Eingriffs ist und zu einer der in Artikel 2 definierten Arten von Immobilien gehört, gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 42/2004 einer Beschränkung unterliegt oder dass sie mehr als 70 Jahre alt ist und in den Instrumenten der Raumplanung und Stadtplanung des Landes oder der Gemeinde eingetragen ist;
c. dass er/sie über die beruflichen Fähigkeiten, Ressourcen und Qualifikationen sowohl im technischen als auch im administrativen Bereich verfügt, die für die Durchführung der Maßnahme und die Erreichung der Etappenziele und der damit verbundenen Zielvorgaben innerhalb des vorgesehenen und auf Gemeinschaftsebene vereinbarten Zeitrahmens erforderlich sind, oder dass er/sie sich verpflichtet, diese zu erwerben, falls sie eine Finanzierung für die Durchführung der Maßnahme erhält;
d. Einhaltung des Grundsatzes der Zusätzlichkeit der Unterstützung der Europäischen Union gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/241, wobei auch sichergestellt wird, dass keine sogenannte "Doppelfinanzierung" im Sinne desselben Artikels vorliegt, wie im Rundschreiben Nr. 33 vom 31. Dezember 2021 des Accountant General of the State angegeben;
e. dass er/sie im Falle von Unternehmen die Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 bezüglich der Kontrolle des Höchstbetrags der Beihilfe, die über einen Zeitraum von drei Steuerjahren gewährt werden kann, und der Kumulierung von Beihilfen, die im Rahmen anderer De-minimis-Verordnungen gewährt werden, einhalten; 
f. dass die geltenden EU- und nationalen Vorschriften bei der Durchführung der Maßnahme eingehalten werden, einschließlich der Vorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter, zur Chancengleichheit und zum Schutz von Menschen mit Behinderungen; 
g. dass er/sie alle Bedingungen, die sich auf die Erlangung und Verwendung von Mitteln aus Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft" auswirken können, geprüft und bewertet und bei der Ausarbeitung des Finanzierungsantrags berücksichtigt hat; 
h. sich bewusst zu sein, dass sich das Ministerium für Kultur und die Autonome Provinz Bozen das Recht vorbehalten, den Wahrheitsgehalt der im Förderantrag gemachten Angaben und/oder in jedem Fall im Laufe des Verfahrens gemäß den geltenden Rechtsvorschriften selbst zu überprüfen, auch anhand von Stichproben; 
i. dass die Durchführung der Projektaktivitäten gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 keine signifikante Beeinträchtigung der Umweltziele vorsieht und mit den Grundsätzen und spezifischen Verpflichtungen des NRP in Bezug auf den Grundsatz "Do No Significant Harm" (DNSH) vereinbar ist; 
j. dass im Falle des Eigentums, des Besitzes, des Haltens oder der Verwaltung durch mehr als ein Subjekt die Zustimmung aller Rechtssubjekte eingeholt wurde, die den Antrag auf Finanzierung und den vom begünstigten Subjekt unterzeichneten beschreibenden Bericht geteilt haben.

Darüber hinaus gibt der Antragsteller/die Antragstellerin eine ausdrückliche Erklärung ab, in der er/sie sich verpflichtet
a. unverzüglich mit den Projektaktivitäten zu beginnen, um die Durchführung nicht zu verzögern, und die Intervention in der vorgesehenen Form, Art und Weise und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abzuschließen und der Region alle darin vorgesehenen Änderungen des Projekts zu unterbreiten;
b. bis zum 30. Juni 2023 mit der Intervention zu beginnen, indem sie die erforderlichen Meldungen über den Beginn der Arbeiten einreicht;
c. Einführung einer geeigneten elektronischen Buchführung für alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Intervention, um die Rückverfolgbarkeit der Verwendung der PNRR-Mittel zu gewährleisten;
d. die in den geltenden nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verwaltungs- und Buchführungskontrollen durchzuführen, um die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren und der getätigten Ausgaben zu gewährleisten, bevor sie dem Ministerium für Kultur und/oder der Region gemeldet werden, sowie die Rückverfolgbarkeit der Ausgaben zu der im Rahmen des PNRR für eine Finanzierung akzeptierten Intervention unter Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft" sicherzustellen;
e. innerhalb der Fristen und in der Form, die in der Bekanntmachung festgelegt sind, eine Erklärung über die tatsächlich getätigten Ausgaben bzw. über die als angefallen gemeldeten Kosten im Falle der Inanspruchnahme der vereinfachten Kostenoptionen vorzulegen;
f. vorsehen, dass die Verträge zur Durchführung der förderfähigen Maßnahme geschlossen werden: 
· Die Förderkriterien sollen sicherstellen, dass die ausgewählten Projekte den technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der "nicht signifikanten Schädigung" (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet und die Einhaltung der einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften verlangt wird. Damit die Interventionen den technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der Nicht-Signifikanz" (2021/C58/01) entsprechen, müssen die Projekte die folgende Liste von Aktivitäten von der Förderfähigkeit ausschließen: (i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich der nachgelagerten Nutzung; (ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS), die zu Treibhausgasemissionsprognosen führen, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen; (iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen; und (iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen wahrscheinlich zu Umweltschäden führt; 
· die Verpflichtung des Zuschlagsempfängers, nach der Hälfte und am Ende der Intervention einen Bericht über die Durchführung des Vertrags vorzulegen. 

g. die Aufbewahrung der Projektdokumentation in Papierform oder in elektronischer Form zum Zwecke der vollständigen Rückverfolgbarkeit der Vorgänge - gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 82/2005 und nachfolgender Änderungen sowie des Artikels 9, Punkt 4, des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021 - zu gewährleisten, die in den verschiedenen vom Verwaltungs- und Kontrollsystem des PNRR vorgesehenen Kontroll- und Überprüfungsphasen auf Anfrage des Kulturministeriums, der Autonomen Provinz Bozen, der PNRR-Zentralstelle, der Auditstelle, der Europäischen Kommission, des OLAF, des Europäischen Rechnungshofs (ECA), der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) und der zuständigen nationalen Justizbehörden zur Verfügung gestellt werden;
h. die im PNRR festgelegten Umsetzungsfristen einzuhalten und insbesondere innerhalb des im Vorschlag angegebenen Zeitrahmens rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen und das Projekt bis zum 31. Dezember 2025 abzuschließen, unbeschadet der kürzeren Fristen, die für das Projekt im Finanzierungsantrag und den dazugehörigen Anhängen vorgesehen sind, im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 5 der Bekanntmachung, wobei ausdrücklich anerkannt/bestätigt wird, dass die genannten Fristen eine Voraussetzung und Bedingung für die Förderfähigkeit sind und dass der Umsetzungszeitplan mit den genannten Fristen übereinstimmt und mit ihnen vereinbar ist;
i. 	mit der Autonomen Provinz Bozen eine Vereinbarung zu unterzeichnen, die die Methoden und Verfahren für die Durchführung des Eingriffs regelt und die vom Ministerium im Einvernehmen mit den Regionen ausgearbeitet wird;
j. der Autonomen Provinz Bozen vor der Unterzeichnung der oben genannten Urkunde, falls das Eigentum, der Besitz oder die Verwaltung in den Händen mehrerer Personen liegt, eine von den anderen Berechtigten ausgestellte notarielle Vollmachtsurkunde mit Vertretung zugunsten des Begünstigten für die Übernahme der sich aus der oben genannten Urkunde ergebenden Verpflichtungen und Auflagen vorzulegen.




Der Antragsteller/Rechtsvertreter  





[bookmark: _Hlk98313529]Offenlegung gemäß den Artikeln 13 und 14 der Europäischen Verordnung 2016/679


1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden "DSGVO") hat die Cassa depositi e prestiti S.p.A. (im Folgenden CDP) mit Sitz in Rom, Via Goito Nr. 4 (00185), verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in ihrer Eigenschaft als "Verantwortlicher" der Verarbeitung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und informiert Sie über die Verwendung der genannten personenbezogenen Daten.
Der behördliche Datenschutzbeauftragte (DSB) kann unter privacy@cdp.it kontaktiert werden.


2. Quellen und Art der verarbeiteten Daten
Die personenbezogenen Daten, über die CDP verfügt, werden direkt bei den Kunden erhoben, auch durch den Einsatz von Fernkommunikationstechniken (z. B. über die Website und die darin enthaltenen Webdienste), oder bei Dritten wie öffentlichen Verwaltungen, öffentlichen Registern, der Handelskammer und privaten Unternehmensdatenbanken.
Wenn CDP Daten von externen Unternehmen zum Zwecke der kommerziellen Information, der Marktforschung, des direkten Angebots von Produkten und Dienstleistungen erwirbt, werden die Informationen zum Zeitpunkt der Registrierung der Daten oder in jedem Fall spätestens bei der ersten Mitteilung übermittelt.
Die von CDP verarbeiteten Daten können personenbezogene Informationen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Bild, Geschlecht, Familienstand, Steuernummer usw.) und Kontaktangaben umfassen. ) und Kontaktinformationen. Darüber hinaus kann CDP bei der Erfüllung spezifischer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Geschäftsbeziehung (z. B. obligatorische Mitteilungen an die Behörden) sowie bei Mitteilungen des Kunden besondere Datenkategorien gemäß Artikel 9 DSGVO und gerichtliche Daten gemäß Artikel 10 DSGVO verarbeiten.


3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind
Personenbezogene Daten werden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit von CDP für die folgenden Zwecke verarbeitet:
a) Zwecke, die in engem Zusammenhang mit dem Aufbau und der Verwaltung von Kundenbeziehungen stehen (z. B. Beschaffung von Informationen vor dem Abschluss eines Vertrags, Durchführung von Transaktionen aufgrund von Verpflichtungen aus Verträgen mit Kunden usw.) gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO.
b) Zwecke, die sich aus gesetzlichen Verpflichtungen, Verordnungen, EU-Rechtsvorschriften, Bestimmungen von Behörden, die gesetzlich dazu befugt sind, oder von Aufsichts- und Kontrollorganen ergeben (im Falle der so genannten "Anti-Geldwäsche"-Gesetzgebung, die eine angemessene Überprüfung der Kunden vorschreibt, die Anweisungen der Bank von Italien in Bezug auf die Durchführung von Kreditgeschäften) gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) GDPR;
Die Bereitstellung personenbezogener Daten für die oben genannten Zwecke ist erforderlich, um das Vertragsverhältnis mit CDP abzuschließen, durchzuführen oder fortzusetzen.


4. Methoden der Datenverarbeitung
Im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken werden personenbezogene Daten manuell, elektronisch und auf elektronischem Wege unter Anwendung von Methoden verarbeitet, die mit diesen Zwecken in engem Zusammenhang stehen, und in jedem Fall so, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet ist. Der Schutz wird auch durch die von CDP eingeführten innovativen Instrumente gewährleistet.


5. Speicherung von personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist, gemäß dem Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5.1.c) GDPR.
CDP kann einige Daten auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahren, je nach dem Zeitraum, der für die Erfüllung bestimmter vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen sowie für Verwaltungs-, Steuer- und/oder Beitragszwecke erforderlich ist, und zwar für den Zeitraum, der nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlich ist, sowie für den Zeitraum, der für die gerichtliche Geltendmachung etwaiger Rechte erforderlich ist.
In jedem Fall werden die Daten nicht nur unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften verarbeitet, sondern auch unter Beachtung der Vertraulichkeitsregeln, die mit der Ausübung von Finanztätigkeiten verbunden sind und an die sich CDP stets gehalten hat.


6. Kategorien von Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können
Zur Verfolgung der oben genannten Zwecke kann CDP Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn diese Weitergabe für die angeforderten und erbrachten Dienstleistungen erforderlich ist.
Ihre Daten können auch an Betreiber privater Kreditinformationssysteme weitergegeben werden.
Weitere Mitteilungen sind in Bezug auf die Bürgen möglich, sofern sie für das bestehende Bürgschaftsverhältnis relevant sind.
Ihre Daten können auch innerhalb der zur Gruppe gehörenden Unternehmen zu Verwaltungs- und Buchhaltungszwecken sowie an Dritte zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben werden.
Zusätzlich zu diesen Fällen muss das CDP Ihre personenbezogenen Daten in den folgenden Kategorien ohne Ihre vorherige Zustimmung an externe Parteien weitergeben:
· Tochtergesellschaften oder assoziierte Unternehmen;
· öffentliche oder private Einrichtungen, die finanzielle Risiken aufdecken, um dem Risiko einer Insolvenz vorzubeugen, wie es das Gesetz vorschreibt;
· Einrichtungen, die Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen erbringen, einschließlich Einrichtungen, die an der Verwaltung von Zahlungssystemen, der Steuererhebung und der Finanzverwaltung beteiligt sind;
· Parteien, die Dienstleistungen für die Verwaltung des Informationssystems erbringen, einschließlich der Website von CDP, Webanwendungen und Telekommunikationsnetze (einschließlich E-Mail);
· Einrichtungen, die die Übermittlung, den Umschlag, den Transport und das Sortieren von Nachrichten an Kunden durchführen;
· Personen, die Ablage- und Aufbewahrungstätigkeiten, einschließlich der EDV-gestützten Ablage, von Unterlagen im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen durchführen;
· Inkassounternehmen;
· Personen, Gesellschaften, Verbände oder Fachfirmen, die für CDP Hilfs- und Beratungsdienste oder -tätigkeiten erbringen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Bezug auf Buchhaltung, Verwaltung, Recht, Steuern und Finanzen;
· Personen, die für die Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung der von CDP durchgeführten Tätigkeiten, auch im Namen von Kunden, zuständig sind;
· Unternehmen, die mit der Organisation von Verbriefungsoperationen gemäß dem Gesetz 130/99 beauftragt sind, in allen ihren Aspekten und Betriebsphasen;
Die Personen, die zu den oben genannten Kategorien gehören, handeln als Datenverarbeiter oder agieren völlig unabhängig als separate Datenverantwortliche.



7. Datenübermittlung außerhalb der EU
Was die Übermittlung von Daten in Nicht-EU-Länder betrifft, so verarbeitet CDP die Daten gemäß den nach geltendem Recht zulässigen Verfahren, wie z. B. der Zustimmung der betroffenen Person, der Annahme von durch die Europäische Kommission genehmigten Standardklauseln, der Auswahl von Einrichtungen, die an internationalen Programmen für den freien Datenverkehr teilnehmen oder in Ländern tätig sind, die von der Europäischen Kommission als sicher eingestuft werden. Weitere Informationen können auf ausdrücklichen Antrag beim behördlichen Datenschutzbeauftragten (DSB) unter den angegebenen Kontaktdaten eingeholt werden.



8. Rechte der betroffenen Person
Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Artikel 15-22 DSGVO den betroffenen Personen die Möglichkeit geben, bestimmte Rechte auszuüben; die betroffenen Personen können von CDP Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf der Einwilligung sowie die Übertragbarkeit der sie betreffenden Daten verlangen.
Die betroffene Person hat außerdem das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen. Wird das Widerspruchsrecht ausgeübt, behält sich CDP das Recht vor, die Bearbeitung des Antrags abzulehnen und somit die Verarbeitung fortzusetzen, wenn zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen.
Die oben genannten Rechte können ausgeübt werden, indem ein Antrag auf dem Postweg an die Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, Nr. 4, 00185 - Rom, zu Händen des Leiters der Abteilung für den Schutz personenbezogener Daten, oder per E-Mail direkt an den oben genannten Leiter der Abteilung für den Schutz personenbezogener Daten unter den unter Punkt 1 genannten Adressen gerichtet wird.
Die betroffene Person hat außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.
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